
Stadt Neustadt am Rübenberge Neustadt a. Rbge., 14.01.2014 

Der Bürgermeister  
Az.: 512/Wein  
Sachbearbeitung: Anna Weinrich, Tel.-Nr.: 05032 84-337 
 

Informationsvorlage Nr. 2014/006 öffentlich 
  
 
 

Gremium Sitzung am 
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Gewährung eines zusätzlichen Abschlages für die Betriebskostenförderung 
2013 an die Elterninitiative Ratzenspatz e. V. 
Eilentscheidung gem. § 89 NKomVG 

 
Durch Herrn Bürgermeister Sternbeck und seine Stellvertreterin Frau Lamla wurde am 

11.12.2013 im Zuge einer Eilentscheidung nach § 89 NKomVG einer zusätzlichen Abschlags-

zahlung auf dem Produktkonto 3611512 4318000 (Förderung von Kindern/Zuschüsse an übri-

ge Bereiche) für die Betriebskostenförderung 2013 an die Elterninitiative Ratzenspatz e. V. in 

Höhe von 5.000 EUR zugestimmt. 

 

Sachverhalt 

 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.05.2013 beschlossen, der Elterninitia-

tive Ratzenspatz e. V. einen Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2013 in Höhe von 

11.802,36 EUR für den Betrieb der zweiten Krippengruppe ab August 2013 zu gewähren. 

 

Bei der Kalkulation war die Elterninitiative davon ausgegangen, dass ab diesem Zeitpunkt 

auch die Finanzhilfezahlungen des Landes zu den Personalkosten einsetzen würden. 

 

Für die neue Gruppe wurde durch die Elterninitiative bei der Landesschulbehörde ein Antrag 

auf Abschlagszahlung auf die Finanzhilfe gestellt. Dieser Antrag führt aber nach Aussagen der 

Landesschulbehörde erst frühestens ab Januar 2014 zu tatsächlichen Auszahlungen. 

 

Im Schreiben vom 01.12.2013 schildert die Elterninitiative einen im Dezember auftretenden 

Engpass, welcher durch den vorstehend beschriebenen Einnahmeausfall entsteht. Damit die 

Elterninitiative die Auszahlung der Gehälter vornehmen konnte, wurde der Auszahlung eines 

zusätzlichen Abschlages in Höhe von 5.000 EUR zugestimmt. 

 

Die zusätzliche Auszahlung wird im Jahr 2014 mit den zu erwartenden Nachzahlungen der 

Finanzhilfe verrechnet. 

 

Da ein Beschluss des Verwaltungsausschusses im Haushaltsjahr 2013 nicht mehr rechtzeitig 

eingeholt werden konnte, wurde die Angelegenheit dem Bürgermeister und einem Vertre-

ter/Vertreterin gem. § 89 NKomVG zur Entscheidung vorgelegt. 

 

Entsprechende Haushaltsmittel stehen bei dem Produktkonto 3611512 4318000 zur Verfü-

gung. 
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